


Seither hat sich die Verkehrsmenge von ursprünglich 30.000 Fahrzeugen als DTV 

auf 26.000 DTV im Jahr 2011 und 19.871 DTV (Dauerzählstelle der B1 bei km 

17.864) im Jahr 2024 reduziert. Darüber hinaus wurde die Geschwindigkeit lt. 

Gutachten vom Jahr 2022 überdurchschnittlich gut eingehalten und sind die 

Überschreiter deutlich unterhalb des österreichweiten Durchschnitts.  

Weiters liegen am heutigen Tag eine verkehrliche Stellungnahme von Piro Plan, 

2351 Wiener Neudorf vom 01.07.2025 vor, aus der hervorgeht, dass die 

koordinierten VLSA Anlagen im Zuge der Wiener Straße im Ortsgebiet von 

Purkersdorf auch bei einer Reduktion der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 60 

km/h auf 50km/h hinsichtlich der Leistungsfähigkeit nicht nachhaltig verschlechtert 

werden. Das Gegenteil ist der Fall, die Leistungsfähigkeit wird bei aufrechter 

Koordinierung und Reduktion auf 50 km/h noch leicht verbessert. Die bestehende 

Leistungsfähigkeit der koordinierten VLSA wurde mit 2300 bis 2900 PKW Einheiten / 

Stunde je Fahrtrichtung errechnet und liegt somit deutlich über der notwendigen 

Leistungsfähigkeit von 1375 PKW Einheiten / Stunde für die Fahrtrichtung Wien und 

630 PKW Einheiten / Stunden für die Fahrtrichtung Gablitz, welche in der 

Verkehreserhebung vom 08.05.2019 erhoben wurden.  

 

Weiters wird seitens Abteilung Landesstraßenplanung mitgeteilt, dass die 

Koordinierung der Signalkette Purkersdorf seit 2007 auf eine zulässige 

Höchstgeschwindigkeit von 50km/h koordiniert sind. 

Aktenkundig ist auch die Vorlage einer Unfallhäufungsstelle im Gegenständlichen 

Bereich zwischen km 17,750 bis 17,950 mit 6 Unfällen mit Personenschaden in den 

Jahren 2022 bis 2024. 

 

Gutachten: 

Legt man die im Befund angeführten Grundlagen, insbesondere die Erhebung der 

Leistungsfähigkeitsberechnung von Piro Plan und die Langliste der Uhs des KfV für 

die Jahre 2022 bis 2024 zugrunde, kann ausgesagt werden, dass für die 

Leistungsfähigkeit des Verkehrs bei Reduktion auf 50 km/h im gegenständlichen 

Bereich der LB1 zwischen der Kreuzung mit der LB44 und der Wiener Stadtgrenze 

keine wesentlichen Verschlechterungen sondern sogar Verbesserungen berechnet 

wurden und ergibt sich daraus die Notwendigkeit die zulässige 





und der Straßendienst sodann die Entfernung der Verkehrszeichen veranlassen 

kann. 
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